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Das Bundesteilhabegesetz 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 

Inklusion 
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Ein langer Weg. 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 

Reformstufe 1 
2017 

Reformstufe 2 
2018 

Reformstufe 3 
2020 

Reformstufe 4 
2023 

   
• Trennung der 

Leistungen 
 

• Frühförderung 
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Das Leben soll individueller werden. 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 
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Inklusion 

… aber worum geht es konkret? 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das neue Bundesteilhabegesetz 

Jahr 2020 
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… macht erstmal mehr Arbeit. 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 

Bisher: 
Pauschal-
angebot 

Ab 2020 

Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe 

Existenzsichernde 
Leistungen zur Deckung 
des Lebensunterhalts 

Trennung der Leistungen in bisherigen stationären Einrichtungen: 



| 7 

Der „Papierkram“ 

• Ab 2020 ist das örtliche Sozialamt zuständig 
• LWL wird bis Ende Mai  personenbezogene Informationen ans örtliche Sozialamt weiterleiten 
• Das Sozialamt wird sich bis Ende September bei den Bewohnern stationärer Einrichtungen 

melden und nach den noch fehlenden Informationen fragen 
• Die Einrichtungen schließen mit den Bewohnern neue Verträge über das Wohnen und die 

Versorgung ( z.B. Essen und Bekleidung) - Worum kümmert sich der Bewohner? - Worum 
kümmert sich die Einrichtung? 

• Ab 1. Januar 2020 bekommen alle Bewohner bei Bedarf Geld vom Sozialamt 
• Damit können sie die Rechnungen der Einrichtung für Wohnung  

und Versorgung bezahlen 
• Haben Bewohner eigene Einkünfte, z.B. eine Rente, müssen sie nicht zum Sozialamt gehen, 

wenn die Rente ausreicht. 
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Die Grundsicherung 
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Die Verträge 

Der „Papierkram“ 

• Beide Verträge werden mit dem „Wohnheim“ abgeschlossen 

• Das „Wohnheim“ kommt dafür auf Bewohner zu 

• Den Vertrag für das Wohnen braucht das örtliche Sozialamt. Das Sozialamt wird  

danach fragen 

• In dem Vertrag für die Unterstützung wird auch vereinbart, was die Bewohner für die 

Versorgung aus der Grundsicherung an das „Wohnheim“ zahlen müssen 
13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 

1. Vertrag für das Wohnen 2. Vertrag für die Versorgung 
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Der „Papierkram“ 

• Gesamtplanverfahren 

 → Bedarfe werden individuell gemeinsam mit dem Mensch mit  

  Behinderungen ermittelt 

 → Der Mensch steht im Mittelpunkt 

 → Ein „Unterstützungspaket“ wird zusammen erstellt 

• Um den Bedarf zu ermitteln, wird das neue Instrument BEI_NRW angewendet 

• Das erfolgt nach und nach bei rund 22.000 Bewohnern „stationärer Einrichtungen“ 

(heißt in Zukunft „besondere Wohnform“) 

• Für die Fachleistungen ist für die Bewohner kein neuer Antrag erforderlich 

• Mit dem Leistungserbringer wird wie bisher ein Vertrag über die Unterstützung 

abgeschlossen 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 

Die Fachleistungen der Eingliederungshilfe 



| 10 

Die Unterstützung vom LWL 

• Im Internet: www.bthg2020.lwl.org ab Ende Mai 

• telefonisch: BTHG-Hotline ab Ende Juni 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 
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Das Wichtigste 

• Trennung der Leistungen 

• Das örtliche Sozialamt ist für existenzsichernde Leistungen zuständig und wird  

auf Bewohner zukommen 

• Verträge mit dem „Wohnheim“ 

• Fachleistungen werden weiterhin vom LWL bezahlt 

• Es wird gemeinsam das individuelle „Unterstützungspaket“ zusammengestellt 

• Welche Unterstützungen genau gebraucht werden, wird mit BEI_NRW bis 2022 

ermittelt 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 

Überblick 
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Das „Taschengeld“ 

• Wird Bestandteil der Grundsicherung 

• Wenn die Verträge mit der bisherigen 

Einrichtung abgeschlossen sind, steht 

fest, wieviel Geld zur freien Verfügung 

übrigbleibt 

• Der LWL wird dafür Sorge tragen, dass 

jeder mindestens genauso viel 

„Taschengeld“ erhält wie heute 

• Darauf wird auch im Rahmen des 

Gesamtplanverfahrens geachtet 
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Die Barmittel zur freien Verfügung Hier folgt noch 
eine Illustration. 
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Das Konto 

• Es wäre gut, wenn jeder Bewohner ein 

eigenes Bankkonto hat. Ist aber kein Muss. 

• Unbedingt: Das örtliche Sozialamt 

benötigt eine Kontoverbindung. Menschen 

mit Behinderungen müssen zukünftig 

zumindest ein Konto benennen 
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530,22 € 
29,22 € 
11,90 € 

 

Sparkasse Überall 
Marlene Mustermann 
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Die Rente 

• Ab 2020 soll die Rentenzahlung auf das vom Leistungsberechtigten angegebene  

Konto überwiesen werden 

• Mit diesen Rentenzahlungen können die Miet- und Lebensunterhaltskosten gezahlt 

werden. 
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Absicherung im Alter 
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Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe (LWL) 
Abteilung Muster 
Freiherr-vom-Stein-Platz 1 
48147 Münster 
Tel.: 0251 591-01 
Fax: 0251 591-33 00 
lwl@lwl.org 
 
Besuchen Sie uns im Internet: www.lwl.org 
 

Ich freue mich auf Ihre weitergehenden Fragen. 

13.05.2019 LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe – Das Bundesteilhabegesetz 
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